
 

 

 

 

Hygienekonzept zur Durchführung der Nordwestdeutschen-Meisterschaft 

U14m im Volleyball am 23./24.04.2022  

in der Sporthalle Amselstieg in Salzgitter-Lebenstedt 

(Stand: 18.04.2022) 

Allgemeine Richtlinien: 

 Nach Ausrichtervorgabe ist Zuschauern der Zutritt im Rahmen der 3G Regel (geimpft, gene-

sen oder negativ tagesaktuell getestet) gestattet. Der Nachweis ist beim Betreten der Halle 

sowie auf Verlangen des Ausrichters vorzulegen.  

 Für Teilnehmer (Spieler, Trainer, Betreuer, Schiedsrichter, Offizielle) gelten die Regelungen 

und Beschlüsse des Krisenstabes des NWVV in der aktuellen Fassung. Danach ist ein gül-

tiger tagesaktueller Test in Form eines PCR Test / Schnelltest einer offiziellen Teststation 

oder ein Selbsttest in Anwesenheit des Hygienebeauftragten nachzuweisen. Für Samstag 

genügt ein Test einer offiziellen Teststation, der nicht älter als 24 Stunden ist. Der Nachweis 

erfolgt über das bereitgestellte Formular auf der NWVV Homepage. Die Überprüfung der 

Nachweise erfolgt beim Betreten der Halle.  

 Mit Betreten der Halle ist grundsätzlich von allen Zuschauern und Teilnehmern eine Maske 

zu tragen. Diese darf erst abgenommen werden, wenn ein Sitzplatz eingenommen, bzw. 

die Wettkampfzone betreten wurde, gleiches gilt für die Sitzplätze im Catering-Bereich. 

 Der Zugang zu den Zuschauerplätzen erfolgt entsprechend der Ausschilderung in der Halle. 

 Grundsätzlich ist auf einen Abstand von 1,50 Metern zu achten, mit Ausnahme von Perso-

nen eines gemeinsamen Haushalts.  

 Kontakt zwischen Zuschauern und Teilnehmern ist zu vermeiden, mit Ausnahme von Per-

sonen eines gemeinsamen Haushalts.  

 Auf Begrüßungs- und Verabschiedungsrituale mit Kontakt, wie Hände schütteln, abklat-

schen o.ä. ist zu verzichten.  

 Zur Kontaktnachverfolgung von Zuschauern sind die Kontaktdaten beim Betreten der Halle 

zu hinterlegen, entweder digital per Luca-App oder in Papierform.  

 Nach Betreten der Halle sind die Hände zu waschen bzw. zu desinfizieren.  



 

 

 

 

 

 Desinfektionsmittel wird im Eingangsbereich zur Verfügung gestellt. 

 Über die Hygieneregelungen wird in der Sporthalle durch Aushänge informiert. 

 Personen mit Corona typischen Krankheitssymptomen dürfen nicht an der Veranstaltung 

teilnehmen und die Halle nicht betreten.  

 Vor Beginn der Veranstaltung werden alle Räumlichkeiten ausreichend gelüftet 

Richtlinien für Teilnehmer (Spieler, Trainer, Betreuer, Schiedsrichter, Offizielle) 

 Der Zugang zu den Umkleiden erfolgt im Einbahnstraßensystem, Zugang über den hinteren 

Gang, Ausgang über den vorderen Turnschuhgang. Die Umkleidekabinen werden den 

Mannschaften zugewiesen. Entsprechende Beschilderungen sind angebracht. 

 Bei Ankunft wird die “Selbsterklärung Gesundheitszustand“ bzw. der Nachweis einer 

negativen Corona-Testung kontrolliert. Die Unterlagen verbleiben beim Ausrichter. 

 Die Mannschaftsverantwortlichen/Offiziellen fungieren gemeinsam als Hygieneverant-

wortliche jeweils für ihren eigenen Mannschaftsbereich und überwachen die Einhaltung 

der allgemeinen Hygieneregeln sowie dieses Hygienekonzeptes. 

 Die Mannschaftslisten dienen als Anwesenheitslisten der Spieler, Trainer, Betreuer, 

Schiedsrichter und Offiziellen. Die Mannschaftslisten verbleiben beim Ausrichter. 

 Der Wettkampfbereich darf nur von Personen betreten werden, die in den Mannschaftlis-

ten aufgeführt sind oder vom Ausrichter hierzu legitimiert werden. 

 Die Spielfläche darf nur von den am Spiel beteiligten Personen betreten werden.  

 Spieler, Trainer, Betreuer, Schiedsrichter und Offizielle tragen außerhalb der Wettkampf-

zone eine FFP2-Maske.  

 Bälle und Sportgeräte werden vor und nach dem Spiel desinfiziert. 

 Das Einspielen erfolgt nur mit Bällen der eigenen Mannschaft. 

 Auf Begrüßungs- und Verabschiedungsrituale mit Kontakt, wie Hände schütteln, abklat-

schen o.ä. ist zu verzichten. Begrüßung und Verabschiedung erfolgen kontaktlos durch 

winken, verbeugen, nicken oder klatschen. 

 Kontakt zwischen Zuschauer*innen und Sportler*innen ist zu vermeiden, mit Ausnahme 

von Personen eines gemeinsamen Haushalts. 


